
Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien
– ohne Anlagen, das vorliegende Papier wurde vom Bundesverband WindEnergie als
unverbindliches Arbeitspapier zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann

nicht übernommen werden. Eine offizielle Version des neuen EEG ist nach der
Verabschiedung im Bundesrat am 7. Juli zu erwarten. Über die Internetseite
www.EEG-aktuell.de können Sie sich jederzeit auf dem Laufenden halten.∗–

Verabschiedet vom Deutschen Bundestag am 6. Juni 2008

Inhaltsverzeichnis
Teil 1 Allgemeine Vorschriften 1

Teil 2 Anschluss, Abnahme, Übertragung und Ver-
teilung 2

Teil 3 Vergütung 4

Teil 4 Ausgleichsmechanismus 9

Teil 5 Transparenz 11

Teil 6 Rechtsschutz und behördliches Verfahren 13

Teil 7 Verordnungsermächtigung, Erfahrungsbe-
richt, Übergangsbestimmungen 14

Teil 1 Allgemeine Vorschriften
§ 1 Zweck des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse
des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwick-
lung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirt-
schaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die
Einbeziehung langfristiger externer EUekte zu verringern, fos-
sile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung
von Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien zu fördern.
(2) Um den Zweck des Absatzes 1 zu erreichen, verfolgt

dieses Gesetz das Ziel, den Anteil Erneuerbarer Energien an
der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf mindestens 30
Prozent und danach kontinuierlich weiter zu erhöhen.

§ 2 Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt

∗Kompilation auf Basis der BT-Drs. 16/8148 und 16/9477, beide lagen nur in
elektronischer Vorab-Fassung vor. Haftung für den Text wird nicht über-
nommen. Fehlermeldungen bitte an den Dateiersteller, Dr. A. Willand,
weitere Angaben siehe unter »Eigenschaften« im Menü Datei.

1. den vorrangigen Anschluss von Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Gru-
bengas im Bundesgebiet einschließlich der deutschen
ausschließlichen Wirtschaftszone (Geltungsbereich des
Gesetzes) an die Netze für die allgemeine Versorgung
mit Elektrizität,

2. die vorrangige Abnahme, Übertragung, Verteilung und
Vergütung dieses Stroms durch die Netzbetreiber und

3. den bundesweiten Ausgleich des abgenommenen und
vergüteten Stroms.

§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. »Anlage« jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus
Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas. Als Anla-
gen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energi-
en oder aus Grubengas gelten auch solche Einrichtungen,
die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus
Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas stammt, auf-
nehmen und in elektrische Energie umwandeln,

2. »Anlagenbetreiberin oder Anlagenbetreiber«, wer unab-
hängig vom Eigentum die Anlage für die Erzeugung von
Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas
nutzt,

3. »Erneuerbare Energien« Wasserkraft einschließlich der
Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsener-
gie, Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie,
Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Deponie-
gas und Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren
Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie,

4. »Generator« jede technische Einrichtung, die mecha-
nische, chemische, thermische oder elektromagnetische
Energie direkt in elektrische Energie umwandelt,

5. »Inbetriebnahme« die erstmalige Inbetriebsetzung der
Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbe-
reitschaft, unabhängig davon, ob der Generator der Anla-
ge mit Erneuerbaren Energien, Grubengas oder sonstigen
Energieträgern in Betrieb gesetzt wurde,

1



6. »Leistung einer Anlage« die elektrische Wirkleistung,
die die Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb oh-
ne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger
geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann,

7. »Netz« die Gesamtheit der miteinander verbundenen
technischen Einrichtungen zur Abnahme, Übertragung
und Verteilung von Elektrizität für die allgemeine Ver-
sorgung,

8. »Netzbetreiber« die Betreiber von Netzen aller Span-
nungsebenen für die allgemeine Versorgung mit Elektri-
zität,

9. »OUshore-Anlage« eine Windenergieanlage, die in einer
Entfernung von mindestens drei Seemeilen gemessen
von der Küstenlinie aus seewärts errichtet worden ist.
Als Küstenlinie gilt die in der Karte Nummer 2920 Deut-
sche Nordseeküste und angrenzende Gewässer, Ausgabe
1994, XII., sowie in der Karte Nummer 2921 Deutsche
Ostseeküste und angrenzende Gewässer, Ausgabe 1994,
XII., des Bundesamtes für SeeschiUfahrt und Hydrogra-
phie im Maßstab l: 375 000∗ dargestellte Küstenlinie,

10. »Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung« Strom im Sinne
von § 3 Abs. 4 des Kraft-Wärme- Kopplungsgesetzes
vom 19. März 2002 (BGBl. I S. 1092), zuletzt geändert
durch Artikel 170 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGB1. I S. 2407), der in Anlagen im Sinne des § 5 des
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes erzeugt wird.

11. »Übertragungsnetzbetreiber« der regelverantwortliche
Netzbetreiber von Hoch- und Höchst Spannungsnetzen,
die der überregionalen Übertragung von Elektrizität zu
nachgeordneten Netzen dienen.

12. »Umweltgutachterin oder Umweltgutachter« eine Per-
son oder Organisation, die nach dem Umweltauditgesetz
in der Fassung vom 4. September 2002 (BGBl. I S. 3490),
zuletzt geändert durch Artikel 8 Abs. 1 des Gesetzes vom
4. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3166) in der jeweils gelten-
den Fassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung als
Umweltgutachterin, Umweltgutachter oder Umweltgut-
achterorganisation tätig werden darf.

§ 4 Gesetzliches Schuldverhältnis

(1) Netzbetreiber dürfen die Erfüllung ihrer VerpWichtun-
gen aus diesem Gesetz nicht vom Abschluss eines Vertrages
abhängig machen.

(2) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes darf unbescha-
det des § 8 Abs. 3 nicht zu Lasten der Anlagenbetreiberin oder
des Anlagenbetreibers und des Netzbetreibers abgewichen
werden.

∗Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Bundesamt für SeeschiUfahrt und
Hydrographie, 20359 Hamburg.

Teil 2 Anschluss, Abnahme,
Übertragung und Verteilung
Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften
§ 5 Anschluss

(1) Netzbetreiber sind verpWichtet, Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas un-
verzüglich vorrangig an der Stelle an ihr Netz anzuschließen
(Verknüpfungspunkt), die im Hinblick auf die Spannungsebe-
ne geeignet ist und die in der Luftlinie kürzeste Entfernung
zum Standort der Anlage aufweist, wenn nicht ein anderes
Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüp-
fungspunkt aufweist. Bei einer oder mehreren Anlagen mit
einer Leistung von insgesamt bis zu 30 Kilowatt, die sich auf
einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss
beVnden, gilt der Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit
dem Netz als günstigster Verknüpfungspunkt.
(2) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind berechtigt,

einen anderen Verknüpfungspunkt dieses oder eines anderen
im Hinblick auf die Spannungsebene geeigneten Netzes zu
wählen.

(3) Der Netzbetreiber ist abweichend von den AbSätzen 1
und 2 berechtigt, der Anlage einen anderen Verknüpfungs-
punkt zuzuweisen. Dies gilt nicht, wenn die Abnahme des
Stroms aus der betroUenen Anlage nach § 8 Abs. 1 nicht
sichergestellt wäre.

(4) Die PWicht zum Netzanschluss besteht auch dann, wenn
die Abnahme des Stroms erst durch die Optimierung, die
Verstärkung oder den Ausbau des Netzes nach § 9 möglich
wird.

(5) Soweit es für die Ermittlung des Verknüpfungspunktes
sowie die Planung des Netzbetreibers nach § 9 erforderlich
ist, müssen Einspeisewillige sowie Netzbetreiber einander
die dafür notwendigen Unterlagen, insbesondere die für ei-
ne nachprüfbare Netzverträglichkeitsprüfung erforderlichen
Netzdaten, auf Verlangen innerhalb von acht Wochen vorle-
gen.

§ 6 Anschlussvoraussetzungen

Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind verpWichtet,

1. Anlagen, deren Leistung 100 Kilowatt übersteigt, mit
einer technischen oder betrieblichen Einrichtung

a) zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleis-
tung bei Netzüberlastung

b) zur Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung aus-
zustatten,

auf die der Netzbetreiber zugreifen darf, und

2. sicherzustellen, dass eine Windenergieanlage am Ver-
knüpfungspunkt mit dem Netz einzeln oder gemeinsam
mit anderen Anlagen die Anforderungen der Verordnung
nach § 64 Abs. 1 Nr. 1 erfüllt.

§ 7 Ausführung und Nutzung des Anschlusses

(1) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind berechtigt,
den Anschluss der Anlagen sowie die Einrichtung und den
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Betrieb der Messeinrichtungen einschließlich der Messung
von dem Netzbetreiber oder einer fachkundigen dritten Person
vornehmen zu lassen.

(2) Die Ausführung des Anschlusses und die übrigen für
die Sicherheit des Netzes notwendigen Einrichtungen müssen
den im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen
des Netzbetreibers und § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes
vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, ber. S. 3621, zuletzt geändert
durch Artikel 7 Abs. 14 des Gesetzes vom 26. März 2007, BGBl.
I S. 358) entsprechen.

(3) Bei der Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien oder Grubengas gilt zugunsten der Anlagenbetreiberin
oder des Anlagenbetreibers § 18 Abs. 2 der Niederspannungs-
anschlussverordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477)
entsprechend.

§ 8 Abnahme, Übertragung und Verteilung

(1) Netzbetreiber sind vorbehaltlich des § 11 verpWichtet,
den gesamten angebotenen Strom aus Erneuerbaren Energien
und aus Grubengas unverzüglich vorrangig abzunehmen, zu
übertragen und zu verteilen.

(2) Die VerpWichtungen nach Absatz 1 bestehen auch, wenn
die Anlage an das Netz der Anlagenbetreiberin, des Anlagen-
betreibers oder einer dritten Person, die nicht Netzbetreiber
im Sinne von § 3 Nr. 8 ist, angeschlossen ist und der Strom
mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe durch dieses
Netz in ein Netz nach § 3 Nr. 7 angeboten wird.
(3) Die VerpWichtungen nach Absatz 1 bestehen nicht, so-

weit Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber und Netzbetreiber
unbeschadet des § 12 zur besseren Integration der Anlage in
das Netz ausnahmsweise vertraglich vereinbaren, vom Ab-
nahmevorrang abzuweichen.

(4) Die VerpWichtungen zur vorrangigen Abnahme, Übertra-
gung und Verteilung treUen im Verhältnis zum aufnehmenden
Netzbetreiber, der nicht Übertragungsnetzbetreiber ist,

1. den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber,

2. den nächstgelegenen inländischen Übertragungsnetzbe-
treiber, wenn im Netzbereich des abgabeberechtigten
Netzbetreibers kein inländisches Übertragungsnetz be-
trieben wird, oder,

3. insbesondere im Fall der Weitergabe nach Absatz 2, jeden
sonstigen Netzbetreiber.

Abschnitt 2 Kapazitätserweiterung und
Einspeisemanagement
§ 9 Erweiterung der Netzkapazität

(1) Netzbetreiber sind auf Verlangen der Einspeisewilligen
verpWichtet, unverzüglich ihre Netze entsprechend dem Stand
der Technik zu optimieren, zu verstärken und auszubauen,
um die Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms aus
Erneuerbaren Energien oder Grubengas sicherzustellen. Sie
müssen Anlagenbetreiberinnen und -betreiber unverzüglich
unterrichten, sobald die Gefahr besteht, dass ihre Anlage nach
§ 11 Abs. 1 Satz 1 geregelt wird; dabei sind der zu erwartende
Zeitpunkt, der Umfang und die Dauer der Regelung mitzutei-
len. Der Netzbetreiber veröUentlicht die Informationen nach

Satz 2 unverzüglich auf seiner Internetseite und bezeichnet
dabei die betroUenen Netzregionen und den Grund für die
Gefahr.
(2) Die PWicht erstreckt sich auf sämtliche für den Betrieb

des Netzes notwendigen technischen Einrichtungen sowie
die im Eigentum des Netzbetreibers stehenden oder in sein
Eigentum übergehenden Anschlussanlagen.
(3) Der Netzbetreiber ist nicht zur Optimierung, zur Ver-

stärkung und zum Ausbau seines Netzes verpWichtet, soweit
dies wirtschaftlich unzumutbar ist.
(4) Die VerpWichtungen nach § 4 Abs. 6 des Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetzes sowie nach § 12 Abs. 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes bleiben unberührt.

§ 10 Schadensersatz

(1) Verletzt der Netzbetreiber seine VerpWichtungen aus §
9 Abs. 1, können Einspeisewillige Ersatz des hierdurch ent-
standenen Schadens verlangen. Die ErsatzpWicht tritt nicht
ein, wenn der Netzbetreiber die PWichtverletzung nicht zu
vertreten hat.

(2) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme begründen, dass
der Netzbetreiber seine PWicht aus § 9 Abs. 1 nicht erfüllt hat,
können Anlagenbetreiberinnen und -betreiber Auskunft von
dem Netzbetreiber darüber verlangen, ob und inwieweit der
Netzbetreiber VerpWichtung zur Optimierung, zur Verstärkung
und zum Ausbau des Netzes nachgekommen ist. Die Auskunft
kann verweigert werden, wenn sie zur Feststellung, ob ein
Anspruch nach Absatz 1 vorliegt, nicht erforderlich ist.

§ 11 Einspeisemanagement

(1) Netzbetreiber sind unbeschadet ihrer PWicht nach § 9
ausnahmsweise berechtigt, an ihr Netz angeschlossene Anla-
gen mit einer Leistung über 100 Kilowatt zur Erzeugung von
Strom aus Erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung
oder Grubengas zu regeln, soweit

1. andernfalls die Netzkapazität im jeweiligen Netzbereich
durch diesen Strom überlastet wäre,

2. sie sichergestellt haben, dass insgesamt die größtmög-
liche Strommenge aus Erneuerbaren Energien und aus
Kraft-Wärme-Kopplung abgenommen wird, und

3. sie die Daten über die Ist-Einspeisung in der jeweiligen
Netzregion abgerufen haben. Die Regelung der Anla-
gen nach Satz 1 darf nur während einer Übergangszeit
bis zum Abschluss von Maßnahmen im Sinne des § 9
erfolgen.

(2) Die Rechte aus den §§ 13 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 bestehen gegenüber
Betreibern von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneu-
erbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung oder Grubengas
fort, soweit die Maßnahmen nach Absatz 1 nicht ausreichen,
um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversor-
gungssystems zu gewährleisten.

(3) Netzbetreiber sind verpWichtet, auf Anfrage denjenigen
Anlagenbetreiberinnen und -betreibern, deren Anlagen von
Maßnahmen nach Absatz 1 betroUen waren, innerhalb von 4
Wochen Nachweise über die Erforderlichkeit der Maßnahme
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vorzulegen. Die Nachweise müssen eine sachkundige dritte
Person in die Lage versetzen, ohne weitere Informationen
die Erforderlichkeit der Maßnahmen vollständig nachvollzie-
hen zu können; zu diesem Zweck sind insbesondere die nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erhobenen Daten vorzulegen.

§ 12 Härtefallregelung

(1) Der Netzbetreiber, in dessen Netz die Ursache für die
Notwendigkeit der Regelung nach § 11 Abs. 1 liegt, ist ver-
pWichtet, Anlagenbetreiberinnen und -betreibern, die auf-
grund von Maßnahmen nach § 11 Abs. 1 Strom nicht einspei-
sen konnten, in einem vereinbarten Umfang zu entschädigen.
Ist eine Vereinbarung nicht getroUen, sind die entgangenen
Vergütungen und Wärmeerlöse abzüglich der ersparten Auf-
wendungen zu leisten.

(2) Der Netzbetreiber kann die Kosten nach Absatz 1 bei
der Ermittlung der Netzentgelte in Ansatz bringen, soweit die
Maßnahme erforderlich war und er sie nicht zu vertreten hat.
Der Netzbetreiber hat sie insbesondere zu vertreten, soweit
er nicht alle Möglichkeiten zur Optimierung, zur Verstärkung
und zum Ausbau des Netzes ausgeschöpft hat.
(3) Schadensersatzansprüche von Anlagenbetreiberinnen

und -betreibern gegen den Netzbe treiber bleiben unberührt.

Abschnitt 3 Kosten
§ 13 Netzanschluss

(1) Die notwendigen Kosten des Anschlusses von Anla-
gen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
oder aus Grubengas an den Verknüpfungspunkt nach § 5 Abs.
1 oder 2 sowie der notwendigen Messeinrichtungen zur Er-
fassung des gelieferten und des bezogenen Stroms trägt die
Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber.

(2) Weist der Netzbetreiber den Anlagen nach § 5 Abs. 3
einen anderen Verknüpfungspunkt zu, muss er die daraus
resultierenden Mehrkosten tragen.

Teil 3 Vergütung
Abschnitt 1 Allgemeine
Vergütungsvorschriften
§ 14 Kapazitätserweiterung

Die Kosten der Optimierung, der Verstärkung und des Aus-
baus des Netzes trägt der Netzbetreiber.

§ 15 Vertragliche Vereinbarung

(1) Netzbetreiber können infolge der Vereinbarung nach §
8 Abs. 3 entstandene Kosten im nachgewiesenen Umfang bei
der Ermittlung des Netzentgelts in Ansatz bringen.

(2) Die Kosten unterliegen der Prüfung auf EXzienz durch
die Regulierungsbehörde nach Maßgabe der Vorschriften des
Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 16 Vergütungsanspruch

(1) Netzbetreiber müssen Anlagenbetreiberinnen und -be-
treibern Strom aus Anlagen, die aus schließlich Erneuerbare

Energien oder Grubengas einsetzen, mindestens nach Maßga-
be der §§ 18 bis 33 vergüten.
(2) Die VerpWichtung zur Vergütung des Stroms besteht

nach Einrichtung des Anlagenregisters nach § 64 Abs. 1 Satz
1 Nr. 9 nur, wenn die Anlagenbetreiberin oder der Anlagen-
betreiber die Eintragung der Anlage in das Anlagenregister
beantragt hat. Für Strom aus Anlagen nach § 32 und § 33
besteht die VerpWichtung zur Vergütung abweichend von Satz
1 nur, wenn die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber
den Standort und die Leistung der Anlage der Bundesnetz-
agentur gemeldet hat; § 51 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.
(3) Die VerpWichtung nach Absatz 1 besteht auch dann,

wenn der Strom zwischengespeichert worden ist.
(4) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber, die den Vergü-

tungsanspruch für Strom aus einer Anlage geltend machen,
sind verpWichtet, ab diesem Zeitpunkt den gesamten in dieser
Anlage erzeugten Strom

a) für den dem Grunde nach ein Vergütungsanspruch besteht,

b) der nicht von ihnen selbst verbraucht wird und

c) der nicht von Dritten verbraucht wird, die unmittelbar an
ein Netz des Anlagenbetreibers angeschlossen sind, das
kein Netz für die allgemeine Versorgung ist,

in das Netz einzuspeisen und dem Netzbetreiber zur Verfü-
gung zu stellen.
(5) Die VerpWichtung nach den Absätzen 1 und 3 besteht

gegenüber Anlagenbetreiberinnen oder -betreibern, die Strom
direkt vermarktet haben, nur, wenn sie ihrer VerpWichtung
nach § 17 Abs. 2 oder 3 nachgekommen sind.
(6) Solange eine Anlagenbetreiberin oder ein Anlagenbe-

treiber die VerpWichtungen nach § 6 nicht erfüllt, besteht kein
Anspruch auf Vergütung.

§ 17 Direktvermarktung

(1) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber können den in der
Anlage erzeugten Strom kalendermonatlich an Dritte veräu-
ßern (Direktvermarktung) und für den verbleibenden Anteil
die Vergütung nach § 16 beanspruchen, wenn sie dies dem
Netzbetreiber vor Beginn des jeweils vorangegangenen Kalen-
dermonats angezeigt haben. Der Vergütungsanspruch nach
§ 16 entfällt im gesamten Kalendermonat für den gesamten
in der Anlage erzeugten Strom. Der Zeitraum, in dem Strom
direkt vermarktet wird, wird auf die Vergütungsdauer nach §
21 Abs. 2 angerechnet.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 können Anlagenbetrei-
berinnen und -betreiber einen bestimmten Prozentsatz des in
der Anlage erzeugten Stroms kalendermonatlich direkt ver-
markten und für den verbleibenden Anteil die Vergütung nach
§ 16 beanspruchen, wenn sie

1. dem Netzbetreiber den direkt zu vermarktenden Prozent-
satz vor Beginn des jeweils vorangegangenen Kalender-
monats angezeigt und

2. diesen Prozentsatz nachweislich jederzeit eingehalten
haben.

(3) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber, die Strom nach
Absatz 1 direkt vermarktet haben, können den Vergütungsan-
spruch nach § 16 im folgenden Kalendermonat wieder geltend
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machen, wenn sie dies dem verpWichteten Netzbetreiber vor
Beginn des jeweils vorangegangenen Kalendermonats anzei-
gen.

§ 18 Vergütungsberechnung

(1) Die Höhe der Vergütung für Strom, der in Abhängigkeit
von der Leistung der Anlage vergütet wird, bestimmt sich
jeweils anteilig nach der Leistung der Anlage im Verhältnis
zu dem jeweils anzuwendenden Schwellenwert.
(2) Als Leistung im Sinne von Absatz 1 gilt für die Zuord-

nung zu den Schwellenwerten der §§ 23 bis 28 abweichend
von § 3 Nr. 6 der Quotient aus der Summe der im jeweili-
gen Kalen derjahr nach § 8 abgenommenen Kilowattstunden
und der Summe der vollen Zeitstunden des jeweiligen Kalen-
derjahres abzüglich der vollen Stunden vor der erstmaligen
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien durch die
Anlage und nach endgültiger Stillegung der Anlage.

(3) In den Vergütungen ist die Umsatzsteuer nicht enthal-
ten.

§ 19 Vergütung für Strom aus mehreren Anlagen

(1) Mehrere Anlagen gelten unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermitt-
lung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten
Generator als eine Anlage, wenn

1. sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmit-
telbarer räumlicher Nähe beVnden,

2. sie Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien er-
zeugen,

3. der in ihnen erzeugte Strom nach den Regelungen dieses
Gesetzes in Abhängigkeit von der Leistung der Anlage
vergütet wird und

4. sie innerhalb von zwölf aufeinander folgenden Kalender-
monaten in Betrieb gesetzt worden sind.

(2) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber können Strom aus
mehreren Generatoren, die gleichartige Erneuerbare Energien
einsetzen, über eine gemeinsame Messeinrichtung abrechnen.
In diesem Fall ist für die Berechnung der Vergütungen vorbe-
haltlich des Absatzes 1 die Leistung jeder einzelnen Anlage
maßgeblich.

(3) Wenn Strom aus mehreren Windenergieanlagen, für die
sich unterschiedliche Vergütungshöhen errechnen, über eine
gemeinsame Messeinrichtung abgerechnet wird, erfolgt die
Zuordnung der Strommengen zu den Windenergieanlagen im
Verhältnis der jeweiligen Referenzerträge.

§ 20 Degression

(1) Die Vergütungen und Boni nach §§ 23 bis 33 gelten
unbeschadet des § 66 nur für Anlagen, die im Jahr 2009 in
Betrieb genommen wurden. Für Anlagen, die in den folgen-
den Kalenderjahren in Betrieb genommen wurden, sinken sie
jährlich degressiv nach Maßgabe der Absätze 2, 2 a und 3. Die
sich im jeweiligen Kalenderjahr nach Satz 2 errechnenden Ver-
gütungen und Boni gelten für die gesamte Vergütungsdauer
nach § 21.

(2) Der Prozentsatz, um den die Vergütungen und Boni
jährlich sinken, beträgt für Strom aus

1. Wasserkraft aus Anlagen mit einer Leistung über 5 Me-
gawatt (§ 23 Abs. 3): 1,0 Prozent,

2. Deponiegas (§ 24): 1,5 Prozent,

3. Klärgas (§ 25): 1,5 Prozent,

4. Grubengas (§ 26): 1,5 Prozent

5. Biomasse (§ 27): 1,0 Prozent,

6. Geothermie (§ 28): 1,0 Prozent,

7. Windenergie

a) aus OUshore-Anlagen (§ 31) ab dem Jahr 2015: 5,0
Prozent und

b) aus sonstigen Anlagen (§ 29): 1,0 Prozent sowie

8. solarer Strahlungsenergie

a) aus Anlagen nach § 32

(1) im Jahr 2010: 10,0 Prozent,

(2) ab dem Jahr 2011: 9,0 Prozent, sowie

b) aus Anlagen nach § 33

(1) bis einschließlich einer Leistung von 100 Kilo-
watt:

(a) im Jahr 2010: 8,0 Prozent,

(b) ab dem Jahr 2011: 9,0 Prozent, sowie

(2) aus Anlagen ab einer Leistung von 100 Kilo-
watt:

(a) im Jahr 2010: 10,0 Prozent,

(b) ab dem Jahr 2011: 9,0 Prozent.

(2a) Die Prozentsätze nach Absatz 2 Nummer 8

a) erhöhen sich um 1,0 Prozentpunkte, sobald die Leistung
der bei der Bundesnetzagentur zum 30. September des
Vorjahres innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 registrierten Anlagen

(1) im Jahr 2009: 1500 Megawatt,

(2) im Jahr 2010: 1700 Megawatt und

(3) im Jahr 2011: 1900 Megawatt

übersteigt;

b) verringern sich um 1,0 Prozentpunkte, sobald die Leistung
der bei der Bundesnetzagentur zum 30. September des
Vorjahres innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 registrierten Anlagen

(1) im Jahr 2009: 1000 Megawatt,

(2) im Jahr 2010: 1100 Megawatt und

(3) im Jahr 2011: 1200 Megawatt
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unterschreitet.

Die Bundesnetzagentur veröUentlicht im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit sowie dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie den nach Satz 1 in Verbindung mit
Absatz 2 Nummer 8 für das Folgejahr geltenden Prozent-
satz und die daraus resultierenden Vergütungssätze zum
31. Oktober im Bundesanzeiger.

(3) Die jährlichen Vergütungen und Boni werden nach der
Berechnung gemäß den AbSätzen 1 und 2 auf zwei Stellen
hinter dem Komma gerundet.

§ 21 Vergütungsbeginn und -dauer

(1) Die Vergütungen sind ab dem Zeitpunkt zu zahlen, ab
dem der Generator erstmals Strom ausschließlich aus Erneu-
erbaren Energien oder Grubengas erzeugt und in das Netz
nach § 8 Abs. 1 oder Abs. 2 eingespeist hat oder der Strom
erstmals nach § 33 Abs. 2 verbraucht worden ist.
(2) Die Vergütungen sind jeweils für die Dauer von 20

Kalenderjahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres zu zah-
len. Abweichend von Satz 1 sind die Vergütungen für Strom
aus Anlagen nach § 23 Abs. 3 für die Dauer von 15 Jahren
zuzüglich des Inbetriebnahmejahres zu zahlen. Beginn der
Frist nach Satz 1 oder 2 ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme
des Generators, unabhängig davon, ob er mit Erneuerbaren
Energien, Grubengas oder sonstigen Energieträgern in Betrieb
genommen wurde.
(3) Der Austausch des Generators oder sonstiger techni-

scher oder baulicher Teile führt nicht zu einem Neubeginn
oder einer Verlängerung der Frist nach Absatz 2 Satz 1, so-
weit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes
ergibt.

§ 22 Aufrechnung

(1) Die Aufrechnung von Vergütungsansprüchen der An-
lagenbetreiberin oder des Anlagenbetreibers nach § 16 mit
einer Forderung des Netzbetreibers ist nur zulässig, soweit
die Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
(2) Das Aufrechnungsverbot des § 23 Abs. 3 Niederspan-

nungsanschlussverordnung gilt nicht, soweit mit Ansprüchen
aus diesem Gesetz aufgerechnet wird.

Abschnitt 2 Besondere
Vergütungsvorschriften
§ 23 Wasserkraft

(1) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen mit einer
Leistung bis einschließlich 5 Megawatt erzeugt wird, beträgt
die Vergütung

1. bis einschließlich einer Leistung von 500 Kilowatt 12,67
Cent pro Kilowattstunde,

2. bis einschließlich einer Leistung von 2 Megawatt 8,65
Cent pro Kilowattstunde und

3. bis einschließlich einer Leistung von 5 Megawatt 7,65
Cent pro Kilowattstunde.

(2) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen mit einer
Leistung bis einschließlich 5 Megawatt erzeugt wird, die vor
dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen und nach dem 31.
Dezember 2008 modernisiert worden sind, beträgt die Vergü-
tung

1. bis einschließlich einer Leistung von 500 Kilowatt 11,67
Cent pro Kilowattstunde,

2. bis einschließlich einer Leistung von 5 Megawatt 8,65
Cent pro Kilowattstunde.

Der Anspruch auf die Vergütung nach Satz 1 besteht für
die Dauer von 20 Jahren zuzüglich des Jahres, in dem die
Modernisierung abgeschlossen worden ist.
(3) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen mit einer

Leistung über 5 Megawatt erzeugt wird, beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Leistung von 500 Kilowatt 7,29
Cent pro Kilowattstunde,

2. bis einschließlich einer Leistung von 10 Megawatt 6,32
Cent pro Kilowattstunde,

3. bis einschließlich einer Leistung von 20 Megawatt 5,8
Cent pro Kilowattstunde,

4. bis einschließlich einer Leistung von 50 Megawatt 4,34
Cent pro Kilowattstunde und

5. ab einer Leistung von 50 Megawatt 3,5 Cent pro Kilo-
wattstunde.

(4) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen mit einer
Leistung über 5 Megawatt erzeugt wird, die vor dem 1. Januar
2009 in Betrieb genommen und nach dem 31. Dezember 2008
modernisiert worden sind und nach der Modernisierung eine
höhere Leistung aufweisen, gelten Absatz 2 Satz 2 und Absatz
3 entsprechend für den Strom, der der Leistungserhöhung
zuzurechnen ist. Wenn die Anlage vor dem 1. Januar 2009 eine
Leistung bis einschließlich 5 Megawatt aufwies, besteht für
den Strom, der diesem Leistungsanteil entspricht, weiterhin
Anspruch auf Vergütung nach der bislang geltenden Regelung.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur, wenn

1. der Strom unbeschadet des § 16 Abs. 2 nicht durch Spei-
cherkraftwerke gewonnen worden ist und

2. nach der Errichtung oder Modernisierung der Anlage
nachweislich ein guter ökologischer Zustand erreicht
oder der ökologische Zustand gegenüber dem vorherigen
Zustand wesentlich verbessert worden ist.

Eine wesentliche Verbesserung des ökologischen Zustandes
liegt in der Regel vor, wenn

a) die Stauraumbewirtschaftung,

b) die biologische Durchgängigkeit,

c) der MindestwasserabWuss,

d) die FeststoUbewirtschaftung oder

e) die Uferstruktur

6



wesentlich verbessert worden oder Flachwasserzonen ange-
legt oder Gewässeralt- oder Seitenarme angebunden worden
sind, soweit die betreUenden Maßnahmen einzeln oder in
Kombination unter Beachtung der jeweiligen Bewirtschaf-
tungsziele erforderlich sind, um einen guten ökologischen
Zustand zu erreichen.
Als Nachweis der Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 in

Verbindung mit Satz 2 gilt

1. für Anlagen nach Absatz 1 und 3 die Vorlage der Zulas-
sung der Wasserkraftnutzung und

2. für Anlagen nach Absatz 2 und 4 die Vorlage einer Be-
scheinigung der zuständigen Wasserbehörde oder einer
Umweltgutachterin oder eines Umweltgutachters; mach-
te die Modernisierung eine neue Zulassung der Wasser-
kraftnutzung erforderlich, gilt diese als Nachweis.

(6) Die Absätze 1 und 3 gelten ferner nur, wenn die Anlage

1. im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz oder teil-
weise bereits bestehenden oder vorrangig zu anderen
Zwecken als der Erzeugung von Strom aus Wasserkraft
neu zu errichtenden Staustufe oder Wehranlage oder

2. ohne durchgehende Querverbauung errichtet worden
ist.

§ 24 Deponiegas

(1) Für Strom aus Deponiegas beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 500 Kilo-
watt 9,0 Cent pro Kilowattstunde und

2. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 5 Megawatt
6,16 Cent pro Kilowattstunde.

(2) Aus einem Gasnetz entnommenes Gas gilt als Depo-
niegas, soweit die Menge des entnommenen Gases im Wär-
meäquivalent am Ende eines Kalenderjahres der Menge von
Deponiegas entspricht, das an anderer Stelle im Geltungsbe-
reich des Gesetzes in das Gasnetz eingespeist worden ist.

(3) Die Vergütungen nach Absatz 1 erhöhen sich für Strom,
der durch innovative Technologien nach Maßgabe der Anlage
1 erzeugt wird (Technologie-Bonus).

§ 25 Klärgas

(1) Für Strom aus Klärgas beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 500 Kilo-
watt 7,11 Cent pro Kilowattstunde und

2. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 5 Megawatt
6,16 Cent pro Kilowattstunde.

3. Aus einem Gasnetz entnommenes Gas gilt als Klärgas,
soweit die Menge des entnomme nen Gases im Wärme-
äquivalent der Menge von Klärgas entspricht, das an
anderer Stelle im Geltungsbereich des Gesetzes in das
Gasnetz eingespeist worden ist.

4. Die Vergütungen nach Absatz 1 erhöhen sich für Strom,
der durch innovative Technologien nach Maßgabe der
Anlage 1 erzeugt wird um jeweils 2,0 Cent pro Kilowatt-
stunde (Technologie-Bonus).

§ 26 Grubengas

(1) Für Strom aus Grubengas beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 1 Megawatt
7,16 Cent pro Kilowattstunde,

2. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 5 Megawatt
5,16 Cent pro Kilowattstunde und

3. ab einer Anlagenleistung von über 5 Megawatt 4,16 Cent
pro Kilowattstunde.

(2) Die PWicht zur Vergütung besteht nur, wenn das Gruben-
gas aus Bergwerken des aktiven oder stillgelegten Bergbaus
stammt.

(3) Die Vergütungen nach Absatz 1 erhöhen sich für Strom,
der durch innovative Technologi en nach Maßgabe der Anlage
1 erzeugt wird (Technologie-Bonus).

§ 27 Biomasse

(1) Für Strom aus Biomasse im Sinne der nach § 64 Abs. 1
Nr. 2 erlassenen Biomasseverordnung beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 150 Kilo-
watt 11,67 Cent pro Kilowattstunde,

2. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 500 Kilo-
watt 9,18 Cent pro Kilowattstunde,

3. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 5 Megawatt
8,25 Cent pro Kilowattstunde und

4. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 20 Mega-
watt 7,79 Cent pro Kilowattstunde.

PWanzenölmethylester gilt in dem Umfang, der zur
Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung notwendig ist, als
Biomasse.

(2) Aus einem Gasnetz entnommenes Gas gilt als Biomasse,
soweit die Menge des entnommenen Gases im Wärmeäquiva-
lent am Ende eines Kalenderjahres der Menge von Gas aus
Biomasse entspricht, das an anderer Stelle im Geltungsbereich
des Gesetzes in das Gasnetz eingespeist worden ist.
(3) Der Anspruch auf Vergütung besteht für Strom

1. aus Anlagen mit einer Leistung über 5 Megawatt nur, so-
weit der Strom in Kraft-Wärme-Kopplung nach Maßgabe
der Anlage 3 zu diesem Gesetz erzeugt wird,

2. aus Anlagen, die neben Biomasse im Sinne der nach § 64
Abs. l Nr. 2 erlassenen Biomasseverordnung auch sons-
tige Biomasse einsetzen, nur, wenn die Anlagenbetrei-
berin oder der Anlagenbetreiber durch ein EinsatzstoU-
Tagebuch mit Angaben und Belegen über Art, Menge
und Einheit, Herkunft sowie den unteren Heizwert pro
Einheit der eingesetzten StoUe den Nachweis führt, wel-
che Biomasse eingesetzt wird und

3. aus Anlagen, die aus einem Gasnetz entnommenes Gas
im Sinne von Absatz 2 einsetzen, nur, soweit der Strom
in Kraft-Wärme-Kopplung nach Maßgabe der Anlage 3
zu diesem Gesetz erzeugt wird.
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(4) Die Vergütungen erhöhen sich für Strom nach Absatz 1,

1. der durch innovative Technologien nach Maßgabe der
Anlage 1 erzeugt wird (Technologie-Bonus),

2. der aus nachwachsenden RohstoUen oder Gülle nach
Maßgabe der Anlage 2 zu diesem Gesetz erzeugt wird
(Bonus für nachwachsende RohstoUe), und

3. der in Kraft-Wärme-Kopplung nach Maßgabe der Anlage
3 zu diesem Gesetz erzeugt wird, um jeweils 3,0 Cent
pro Kilowattstunde (KWK-Bonus).

(5) Für Strom aus nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz genehmigungsbedürftigen Anlagen, die durch anaerobe
Vergärung gewonnenes Gas (Biogas) einsetzen, erhöht sich
die Vergütung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 um jeweils 1,0 Cent
pro Kilowattstunde, wenn die dem Emissionsminimierungs-
gebot der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft –
TA Luft – vom 24. Juli 2002 (GMBI. 200 S. 511) entsprechen-
den Formaldehydgrenzwerte eingehalten werden und dies
durch eine Bescheinigung der zuständigen Behörde nachge-
wiesen wird. Dies gilt nicht für Anlagen, die aus dem Gasnetz
entnommenes Gas im Sinne von Absatz 2 einsetzen.

§ 28 Geothermie

(1) Für Strom aus Geothermie beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 10 Mega-
watt 16,0 Cent pro Kilowattstunde und

2. ab einer Anlagenleistung von 10 Megawatt 10,5 Cent pro
Kilowattstunde.

(1a) Die Vergütungen erhöhen sich für Strom nach Absatz 1
aus Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2015 in Betrieb genom-
men worden sind, um jeweils 4,0 Cent pro Kilowattstunde.
(2) Die Vergütungen erhöhen sich für Strom nach Absatz

1 Nr. 1, der in Kombination mit einer Wärmenutzung nach
Anlage 4 erzeugt wird, um jeweils 3,0 Cent pro Kilowattstunde
(Wärmenutzungs-Bonus).

(3) Die Vergütungen erhöhen sich für Strom nach Absatz
1 Nr. 1, der auch durch Nutzung petrothermaler Techniken
erzeugt wird, um jeweils 4,0 Cent pro Kilowattstunde.

§ 29 Windenergie

(1) Für Strom aus Windenergieanlagen beträgt die Vergü-
tung 5,02 Cent pro Kilowattstunde (Grundvergütung).

(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt die Vergütung in den
ersten fünf Jahren ab der Inbetriebnahme der Anlage 9,2 Cent
pro Kilowattstunde (Anfangsvergütung). Diese Frist verlän-
gert sich um zwei Monate je 0,75 Prozent des Referenzertrages,
um den der Ertrag der Anlage 150 Prozent des Referenzertra-
ges unterschreitet. Referenzertrag ist der errechnete Ertrag
der Referenzanlage nach Maßgabe der Anlage 5 zu diesem
Gesetz. Die Anfangsvergütung erhöht sich für Strom aus
Windenergieanlagen, die vor dem 1. Januar 2014 in Betrieb
genommen worden sind, um 0,5 Cent pro Kilowattstunde
(Systemdienstleistungs-Bonus), wenn sie ab dem Zeitpunkt
der Inbetriebnahme die Anforderungen der Verordnung nach
§ 64 Abs. 1 Nr. 1 nachweislich erfüllen.

(3) Abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 ist der Netzbetreiber
nicht verpWichtet, Strom aus Anlagen mit einer installierten
Leistung über 50 Kilowatt zu vergüten, für die die Anlagen-
betreiberin oder der Anlagenbetreiber gegenüber dem Netz-
betreiber nicht vor Inbetriebnahme nachgewiesen hat, dass
sie an dem geplanten Standort mindestens 60 Prozent des
Referenzertrages erzielen können.
(4) Der Nachweis nach Absatz 3 Satz 1 ist durch Vorla-

ge eines gemäß den Bestimmungen der Anlage 5 zu diesem
Gesetz erstellten Sachverständigengutachtens zu führen, das
im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber in Auftrag gege-
ben worden ist. Erteilt der Netzbetreiber sein Einvernehmen
nicht innerhalb von vier Wochen nach AuUorderung der An-
lagenbetreiberin oder des Anlagenbetreibers, bestimmt die
Clearingstelle nach § 57 die Sachverständige oder den Sachver-
ständigen nach Anhörung der Fördergesellschaft Windenergie
e. V. (FGW). Die Kosten des Gutachtens tragen Anlagenbe-
treiberinnen und -betreiber sowie Netzbetreiber jeweils zur
Hälfte.

§ 30 Windenergie Repowering

Für Strom aus Windenergieanlagen, die im selben oder in
einem angrenzenden Landkreis eine oder mehrere bestehende
Anlagen endgültig ersetzen (Repowering-Anlagen),

1. die mindestens zehn Jahre nach den ersetzten Anlagen
in Betrieb genommen worden sind, und

2. deren Leistung mindestens das Zweifache und maximal
das FünUache der ersetzten Anlagen beträgt,

erhöht sich die Anfangsvergütung um 0,5 Cent pro Kilowatt-
stunde. Im Übrigen gilt § 29 entsprechend; die NachweispWicht
des § 29 Abs. 3 gilt nicht für Anlagen, die an demselben
Standort Anlagen ersetzen, für die bereits ein entsprechender
Nachweis geführt worden ist.

§ 31 Windenergie Offshore

(1) Für Strom aus OUshore Anlagen beträgt die Vergütung
3,5 Cent pro Kilowattstunde (Grundvergütung).
(2) In den ersten zwölf Jahren ab der Inbetriebnahme der

Anlage beträgt die Vergütung 13 Cent pro Kilowattstunde
(Anfangsvergütung). Für Anlagen, die bis zum 31. Dezem-
ber 2015 in Betrieb genommen worden sind, erhöht sich die
Anfangsvergütung nach Satz 1 um 2,0 Cent pro Kilowattstun-
de. Der Zeitraum der Anfangsvergütung nach den Sätzen 1
und 2 verlängert sich für Strom aus Anlagen, die in einer
Entfernung von mindestens zwölf Seemeilen und in einer
Wassertiefe von mindestens 20 Metern errichtet worden sind,
für jede über zwölf Seemeilen hinausgehende volle Seemeile
Entfernung um 0,5 Monate und für jeden zusätzlichen vollen
Meter Wassertiefe um 1,7 Monate.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Strom aus OUshore-
Anlagen, deren Errichtung nach dem 31. Dezember 2004 in
einem Gebiet der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone
oder des Küstenmeeres genehmigt worden ist, das nach § 38
in Verbindung mit § 33 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes
oder nach Landesrecht zu einem geschützten Teil von Natur
und Landschaft erklärt worden ist. Satz 1 gilt bis zur Unter
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schütz Stellung auch für solche Gebiete, die das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor Sicherheit
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften als Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung oder als Europäische
Vogelschutzgebiete benannt hat.

§ 32 Solare Strahlungsenergie

(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
solarer Strahlungsenergie beträgt die Vergütung 31,94 Cent
pro Kilowattstunde.

(2) Sofern die Anlage nicht an oder auf einer baulichen An-
lage angebracht ist, die vorrangig zu anderen Zwecken als der
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet
worden ist, besteht die VergütungspWicht des Netzbetreibers
nur, wenn die Anlage vor dem 1. Januar 2015

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des
§ 30 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3316) in der jeweils geltenden Fassung
oder

2. auf einer Fläche, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1
des Baugesetzbuches durchgeführt worden ist, errichtet
worden ist.

(3) Für Strom aus einer Anlage nach Absatz 2, die im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplans errichtet wurde, der zumindest
auch zu diesem Zweck nach dem 1. September 2003 aufgestellt
oder geändert worden ist, besteht die VergütungspWicht des
Netzbetreibers nur, wenn sie sich

1. auf Flächen beVndet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses
über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans
bereits versiegelt waren,

2. auf KonversionsWächen aus wirtschaftlicher oder militä-
rischer Nutzung beVndet oder

3. auf GrünWächen beVndet, die zur Errichtung dieser An-
lage im Bebauungsplan ausgewiesen sind und zum Zeit-
punkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Ände-
rung des Bebauungsplans in den drei vorangegangenen
Jahren als Ackerland genutzt wurden.

§ 33 Solare Strahlungsenergie an oder auf Gebäuden

(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
solarer Strahlungsenergie, die ausschließlich an oder auf ei-
nem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht sind,
beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Leistung von 30 Kilowatt 43,01
Cent pro Kilowattstunde,

2. bis einschließlich einer Leistung von 100 Kilowatt 40,91
Cent pro Kilowattstunde,

3. bis einschließlich einer Leistung von 1 Megawatt 39,58
Cent pro Kilowattstunde und

4. ab einer Leistung von über 1 Megawatt 33,0 Cent pro
Kilowattstunde.

(2) Die Vergütungen verringern sich für Strom aus Anla-
gen nach Absatz 1 Nr. 1 bis einschließlich einer installierten
Leistung von 30 Kilowatt auf 25,01 Cent pro Kilowattstunde,
wenn die Anlagenbetreiberin, der Anlagentreiber oder Dritte
den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage selbst
verbrauchen und dies nachweisen.

(3) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauli-
che Anlagen, die von Menschen betreten werden können und
vorrangig dazu bestimmt sind, dem Schutz von Menschen,
Tieren oder Sachen zu dienen.

Teil 4 Ausgleichsmechanismus
Abschnitt 1 Bundesweiter Ausgleich
§ 34 Weitergabe an den Übertragungsnetzbetreiber

Netzbetreiber sind verpWichtet, den nach § 16 vergüteten
Strom unverzüglich an den vorgelagerten Übertragungsnetz-
betreiber weiterzugeben.

§ 35 Vergütung durch den
Übertragungsnetzbetreiber

(1) Der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber ist zur Ver-
gütung der von dem Netzbetreiber nach § 16 vergüteten Strom-
menge entsprechend den §§18 bis 33 verpWichtet.
(2) Von den Vergütungen sind die nach § 18 Abs. 2 und 3

der Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S.
2225), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom
29. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2529) in der jeweils geltenden
Fassung ermittelten vermiedenen Netzentgelte abzuziehen. §
8 Abs. 4 Nr. 2 gilt entsprechend.

§ 36 Ausgleich zwischen den
Übertragungsnetzbetreibern

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpWichtet, den un-
terschiedlichen Umfang und den zeitlichen Verlauf der nach §
16 vergüteten Strommengen sowie die Vergütungszahlungen
zu erfassen, die Strommengen unverzüglich untereinander
vorläuVg auszugleichen sowie die Strommengen und die Ver-
gütungszahlungen nach Maßgabe von Absatz 2 abzurechnen.
(2) Die Übertragungsnetzbetreiber ermitteln bis zum 31.

Juli eines jeden Jahres die Strommenge, die sie im vorange-
gangenen Kalenderjahr nach § 8 oder § 34 abgenommen und
nach § 16 oder § 35 vergütet sowie nach Absatz 1 vorläu-
Vg ausgeglichen haben, und den Anteil dieser Menge an der
gesamten Strommenge, die Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men im Bereich des jeweiligen Übertragungsnetzbetreibers im
vorangegangenen Kalenderjahr an Letztverbraucher geliefert
haben.
(3) Übertragungsnetzbetreiber, die größere Mengen abzu-

nehmen hatten, als es diesem durch schnittlichen Anteil ent-
spricht, haben gegen die anderen Übertragungsnetzbetreiber
einen Anspruch auf Abnahme und Vergütung nach den §§16
bis 33, bis auch diese Netzbetreiber eine Strommenge abneh-
men, die dem Durchschnittswert entspricht.
(4) Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpWichtet, den

Strom an die ihnen nachgelagerten Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen durchzuleiten.
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§ 37 Weitergabe an die Lieferanten

(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an
Letztverbraucher liefern, sind verpWichtet, den von dem für sie
regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber nach § 35
abgenommenen und vergüteten Strom anteilig gemäß einem
rechtzeitig bekannt gegebenen, der tatsächlichen Stromab-
nahme nach § 8 in Verbindung mit § 16 angenäherten ProVl
abzunehmen und zu vergüten. Dies gilt nicht für Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen, die, bezogen auf die gesamte von
ihnen gelieferte Strommenge, mindestens 50 Prozent Strom
im Sinne der §§ 23 bis 33 liefern.

(2) Der nach Absatz 1 abzunehmende Anteil wird bezo-
gen auf die von dem jeweiligen Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen gelieferte Strommenge und ist so zu bestimmen,
dass jedes Elektrizitätsversorgungsunternehmen einen rela-
tiv gleichen Anteil erhält. Der Anteil bemisst sich nach dem
Verhältnis des nach § 16 insgesamt vergüteten Stroms zu dem
insgesamt an Letztverbraucher gelieferten Strom.

(3) Die Vergütung im Sinne von Absatz 1 errechnet sich aus
dem voraussichtlichen Durchschnitt der nach § 16 von der
Gesamtheit der Netzbetreiber pro Kilowattstunde in dem vor
letzten Quartal gezahlten Vergütungen abzüglich der nach §
35 Abs. 2 vermiedenen Netzentgelte.

(4) Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpWichtet, An-
sprüche gegen Elektrizitätsversor gung sunternehmen nach
Absatz 1, die infolge des Ausgleichs nach § 36 entstehen, bis
zum 31. August des auf die Einspeisung folgenden Jahres gel-
tend zu machen. Der tatsächliche Ausgleich der Strommenge
und Vergütungszahlungen erfolgt im Folgejahr bis zum 30.
September in monatlichen Raten.

(5) Der nach Absatz 1 abgenommene Strom darf nicht unter
der nach Absatz 3 gezahlten Vergütung verkauft werden, so-
weit er als Strom aus Erneuerbaren Energien oder als diesem
vergleichbarer Strom vermarktet wird.

(6) Letztverbraucher, die Strom nicht von einem Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen beziehen, sondern von einer
dritten Person, stehen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
gleich.

§ 38 Nachträgliche Korrekturen

Ergeben sich durch eine rechtskräftige Gerichtsentschei-
dung im Hauptsacheverfahren oder einen anderen vollstreck-
baren Titel, der erst nach der Abrechnung nach § 36 Abs.
1 oder § 37 Abs. 4 ergangen ist, Änderungen der abzurech-
nenden Strommenge oder Vergütungszahlungen, sind diese
Änderungen bei der jeweils nächsten Abrechnung zu berück-
sichtigen.

§ 39 Abschlagszahlungen

Auf die zu erwartenden Ausgleichsvergütungen sind mo-
natliche Abschläge in angemessenem Umfang zu leisten.

Abschnitt 2 Besondere Ausgleichsregelung
für stromintensive Unternehmen und
Schienenbahnen
§ 40 Grundsatz

(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
begrenzt auf Antrag für eine Abnahmestelle den Anteil der
Strommenge nach § 37, der von Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen an Letztverbraucher, die stromintensive Unter-
nehmen des produzierenden Gewerbes mit hohem Stromver-
brauch oder Schienenbahnen sind, weitergegeben wird. Die
Begrenzung erfolgt, um die Stromkosten dieser Unternehmen
zu senken und so ihre internationale und intermodale Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhalten, soweit hierdurch die Ziele des
Gesetzes nicht gefährdet werden und die Begrenzung mit den
Interessen der Gesamtheit der Stromverbraucher vereinbar
ist.
(2) Zur Begrenzung der anteilig weitergereichten Strom-

menge wird mit Wirkung für die Abnahmestelle ein bestimm-
ter Prozentsatz festgesetzt. Der Prozentsatz ist für alle Antrag-
steller einheitlich so zu bestimmen, dass das Produkt aus dem
Prozentsatz und der DiUerenz zwischen der für das Folgejahr
zu erwartenden Vergütung nach § 37 Abs. 3 und den für das
Folgejahr zu erwartenden durchschnittlichen Strombezugskos-
ten 0,05 Cent je Kilowattstunde beträgt. Als durchschnittlich
zu erwartende Stromkosten gelten insbesondere die durch
schnittlichen Strombezugskosten auf dem Terminmarkt.

§ 41 Unternehmen des produzierenden Gewerbes

(1) Bei einem Unternehmen des produzierenden Gewerbes
erfolgt die Begrenzung nur, soweit es nachweist, dass und
inwieweit im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr

1. der von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen
nach § 37 Abs. 1 bezogene und selbst verbrauchte Strom
an einer Abnahmestelle 10 Gigawattstunden überstiegen
hat,

2. das Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung
des Unternehmens nach der DeVnition des Statistischen
Bundesamtes, Fachserie 4, Reihe 4.3 Wiesbaden 2007† 15
Prozent überschritten hat und

3. die Strommenge nach § 37 anteilig an das Unternehmen
weitergereicht und von diesem selbst verbraucht worden
ist und

4. eine ZertiVzierung erfolgt ist, mit der der Energiever-
brauch und die Potenziale zur Verminderung des Ener-
gieverbrauchs erhoben und bewertet worden sind.

(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 sind
durch die Stromlieferungsverträge und die Stromrechnungen
für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr sowie der Beschei-
nigung einer Wirtschaftsprüferin, eines Wirtschaftsprüfers,
einer vereidigten Buchprüferin oder eines vereidigten Buch-
prüfers auf Grundlage des Jahresabschlusses für das letzte

†Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt, 65180
Wiesbaden.
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abgeschlossene Geschäftsjahr nachzuweisen. Die Vorausset-
zung nach Absatz 1 Nr. 4 ist durch die Bescheinigung der
ZertiVzierungsstelle nachzuweisen.

(2a) Unternehmen, die nach dem 30. Juni des Vorjahres neu
gegründet wurden, können abweichend von Absatz 1 Daten
über ein Rumpfgeschäftsjahr vorlegen. Absatz 2 gilt entspre-
chend. Neu gegründete Unternehmen sind nur solche, die
nicht durch Umwandlung entstanden sind. Als Zeitpunkt der
Neugründung gilt der Zeitpunkt, an dem erstmalig Strom zu
Produktions- oder Fahrbetriebszwecken abgenommen wird.

(3) Für Unternehmen, deren Strombezug im Sinne von Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 unter 100 Gigawattstunden oder deren
Verhältnis der Stromkosten zur Brutto wert Schöpfung unter
20 Prozent lag, erfolgt die Begrenzung nach § 40 nur hin-
sichtlich des gesamten über 10 Prozent des im letzten abge-
schlossenen Geschäftsjahr an der betreUenden Abnahmestelle
bezogenen und selbst verbrauchten Stroms hinaus; der Nach-
weis ist in entsprechender Anwendung des Absatzes 2 zu
führen. Wird das Unternehmen im Begünstigungszeitraum
von mehreren Elektrizitätsversorgungsunternehmen beliefert,
gilt die Begrenzung nach § 40 Abs. 2 für jedes dieser Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen anteilig gemäß dem Umfang,
in dem sie diesen Letztverbraucher an dieser Abnahmestelle
beliefern; das Unternehmen hat den Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen die für die Anteilsberechnung erforderlichen
Informationen zur Verfügung zu stellen.

(4) Abnahmestelle sind alle räumlich zusammenhängenden
elektrischen Einrichtungen des Unternehmens auf einem Be-
triebsgelände, das über einen oder mehrere Entnahmepunkte
mit dem Netz des Netzbetreibers verbunden ist.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für selbständige Teile des

Unternehmens entsprechend.

§ 42 Schienenbahnen

Für Schienenbahnen gilt § 41 Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie
Absatz 2, 2a und 3 entsprechend mit folgender Maßgabe:

1. Es sind nur diejenigen Strommengen zu berücksichtigen,
die unmittelbar für den Fahrbetrieb im Schienenbahnver-
kehr verbraucht werden.

2. Schienenbahnen gelten als Unternehmen, deren Ver-
brauch unter 100 Gigawattstunden lag.

3. Abnahmestelle ist die Summe der Verbrauchssteilen für
den Fahrbetrieb im Schienenbahn verkehr des Unterneh-
mens.

§ 43 Antragsfrist und Entscheidungswirkung

(1) Der Antrag nach § 40 Abs. 1 in Verbindung mit § 41
oder § 42 einschließlich der vollständigen Antragsunterlagen
ist jeweils zum 30. Juni des laufenden Jahres zu stellen (Aus-
schlussfrist). Die Entscheidung ergeht mit Wirkung gegenüber
der antragstellenden Person, dem Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen und dem regelverantwortlichen Übertragungs-
netzbetreiber. Sie wird zum 1. Januar des Folgejahres mit
einer Geltungsdauer von einem Jahr wirksam. Die durch eine
vorangegangene Entscheidung hervorgerufenen Wirkungen
bleiben bei der Berechnung des Verhältnisses der Stromkosten

zur Bruttowertschöpfung nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3
außer Betracht.
(2) Neu gegründete Unternehmen im Sinne des § 41 Abs.

2a können den Antrag abweichend von Absatz 1 Satz 1 bis
zum 30. September des laufenden Jahres stellen. Satz 1 gilt für
Schienenbahnunternehmen entsprechend.
(3) Der Anspruch des an der betreUenden Abnahmestelle

regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibers aus § 37
gegenüber den betreUenden Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen wird entsprechend der Entscheidung des Bundesam-
tes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle begrenzt; die Über-
tragungsnetzbetreiber haben diese Begrenzungen im Rahmen
von § 36 zu berücksichtigen.

§ 44 Auskunftspflicht

Die Begünstigten der Entscheidung nach § 40 haben dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor
Sicherheit und seinen Beauftragten auf Verlangen Auskunft
über alle Tatsachen zu geben, die für die Beurteilung erforder-
lich sind, ob die Ziele des § 40 Abs. 1 Satz 2 erreicht werden.
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden gewahrt.

Teil 5 Transparenz
Abschnitt 1 Mitteilungs- und
Veröffentlichungspflichten
§ 45 Grundsatz

Anlagenbetreiberinnen, Anlagenbetreiber, Netzbetreiber
und Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpWichtet,
einander die für den bundesweiten Ausgleich nach §§34 bis
39 jeweils erforderlichen Daten, insbesondere die in den §§
46 bis 50 genannten, unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
§ 38 gilt entsprechend. Daten, die von dem nach § 64 Abs. 1
Nr. 9 einzurichtenden Anlagenregister erfasst und veröUent-
licht werden, sind ab dem Zeitpunkt der VeröUentlichung der
Daten nicht mehr nach §§ 45 bis 52 zu übermitteln.

§ 46 Anlagenbetreiberinnen und -betreiber

Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind verpWichtet,
dem Netzbetreiber

1. den Standort und die Leistung der Anlage sowie die
Strommenge nach § 33 Abs. 3 mitzuteilen,

2. bei Biomasseanlagen nach § 27 Abs. 1 die EinsatzstoUe
nach § 27 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 2 sowie die Angaben
zu den eingesetzten Technologien nach § 27 Abs. 4 Nr. 1
und 3 mitzuteilen und

3. bis zum 28. Februar eines Jahres die für die Endabrech-
nung des Vorjahres erforderlichen Daten zur Verfügung
zu stellen.

§ 47 Netzbetreiber

(1) Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind,
sind verpWichtet,
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1. die von den Anlagenbetreiberinnen und -betreibern er-
haltenen Angaben nach § 46, die tatsächlich geleiste-
ten Vergütungszahlungen sowie die sonstigen für den
bundesweiten Ausgleich erforderlichen Angaben dem
vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich,
nachdem sie verfügbar sind, zusammengefasst mitzutei-
len und

2. bis zum 31. Mai eines Jahres mittels Formularvorlagen,
die der Übertragungsnetzbetreiber auf seiner Internetsei-
te zur Verfügung stellt, in elektronischer Form die End-
abrechnung für das Vorjahr sowohl für jede einzelne
Anlage als auch zusammengefasst vorzulegen; § 19 Abs.
2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen
und Vergütungszahlungen nach Absatz 1 sind insbesondere
erforderlich

1. die Angabe der Spannungsebene, an die die Anlage an-
geschlossen ist,

2. die Höhe der vermiedenen Netzentgelte nach § 35 Abs.
2,

3. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energie-
mengen von einem nachgelagerten Netz abgenommen
hat, und

4. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energiemen-
gen nach Nummer 3 an Letztverbraucherinnen, Letztver-
braucher, Netzbetreiber oder Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen abgegeben oder sie selbst verbraucht hat.

§ 48 Übertragungsnetzbetreiber

(1) Für Übertragungsnetzbetreiber gilt § 47 entsprechend
mit der Maßgabe, dass die Angaben und die Endabrechnung
nach § 47 Abs. 1 für Anlagen, die unmittelbar oder mittelbar
nach § 8 Abs. 2 an ihr Netz angeschlossen sind, auf ihrer
Internetseite zu veröUentlichen sind.
(2) Übertragungsnetzbetreiber sind darüber hinaus ver-

pWichtet,

1. den Elektrizitätsversorgungsunternehmen, für die sie
regelverantwortlich sind, unverzüglich, nachdem sie ver-
fügbar sind, die auf der Grundlage der tatsächlich geleis-
teten Vergütungszahlungen abzunehmenden und nach
§ 37 Abs. 3 zu vergütenden Energiemengen mitzuteilen,
und

2. den Elektrizitätsversorgungsunternehmen, für die sie
regelverantwortlich sind, bis zum 31. Juli eines Jahres
die Endabrechnung für das Vorjahr vorzulegen. § 47 Abs.
2 gilt entsprechend.

§ 49 Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpWichtet, ih-
rem regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber unver-
züglich die an Letztverbraucherinnen oder Letztverbraucher
gelieferte Energiemenge elektronisch mitzuteilen und bis zum
31. Mai die Endabrechnung für das Vorjahr vorzulegen.

§ 50 Testierung

Netzbetreiber und Elektrizitätsversorgungsunternehmen
können verlangen, dass die Endabrechnungen nach §§47 Abs.
1 Nr. 2, 48 und 49 bei Vorlage durch eine Wirtschaftsprüferin,
einen Wirtschaftsprüfer, eine vereidigte Buchprüferin oder
einen vereidigten Buchprüfer bescheinigt werden.

§ 51 Information der Bundesnetzagentur

(1) Netzbetreiber sind verpWichtet, die Angaben, die sie
nach § 46 von den Anlagenbetreiberinnen oder -betreibern
erhalten, die Angaben nach § 47 Abs. 2 Nr. 1 und die Endab-
rechnungen nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 sowie § 48 Abs. 2 Nr. 2
einschließlich der zu ihrer Überprüfung erforderlichen Daten
zum Ablauf der jeweiligen Fristen der Bunde snetzagentur in
elektronischer Form vorzulegen; für Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen gilt dies hinsichtlich der Angaben nach § 49
und, soweit sie DiUerenzkosten nach Maßgabe des § 54 Abs. 1
abrechnen, der jeweils in Ansatz zu bringenden Strombezugs-
kosten pro Kilowattstunde entspre-chend.
(2) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber, die für Strom

aus Erneuerbaren Energien keine Vergütung nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes beanspruchen, sondern ihn an Dritte
veräu ßern, sind verpWichtet, der Bunde snetzagentur bis zum
3 1 . Mai die Menge dieses Stroms in elektronischer Form
mitzuteilen.

(3) Soweit die Bundesnetzagentur Formularvorlagen bereit-
stellt, sind Netzbetreiber, Elektri zitätsversorgungsunterneh-
men, Anlagenbetreiberinnen und -betreiber verpWichtet, die
Daten in dieser Form zu übermitteln. Die Daten nach Ab-
satz 1 und 2 mit Ausnahme der Strombe zugskosten werden
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit und dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie von der Bundesnetzagentur für statistische
Zwecke sowie die Evaluation des Gesetzes und die Berichter-
stattung nach § 65 zur Verfügung gestellt.

§ 52 Information der Öffentlichkeit

(1) Netzbetreiber und Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men sind verpWichtet, auf ihren Internetseiten

1. die Angaben nach § § 45 bis 49 unverzüglich nach ihrer
Übermittlung und

2. einen Bericht über die Ermittlung der von ihnen nach §§
45 bis 49 mitgeteilten

Daten unverzüglich nach dem 30. September eines Jahres zu
veröUentlichen und bis zum Ablauf des Folgejahres vorzuhal-
ten; § 48 Abs. 1 bleibt unberührt.

(2) Die Angaben und der Bericht müssen eine sachkundige
dritte Person in die Lage versetzen, ohne weitere Informatio-
nen die ausgeglichenen Energiemengen und Vergütungszah-
lungen vollständig nachvollziehen zu können.

Abschnitt 2 Differenzkosten
§ 53 Anzeige

(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an
Letztverbraucher liefern, sind berechtigt, die DiUerenz zwi-
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schen den nach § 37 Abs. 3 im jeweils betrachteten Abre-
chungszeitraum zu erwartenden Vergütungen und den Strom-
bezugskosten pro Kilowattstunde (DiUerenzkosten) gegenüber
Dritten anzuzeigen.

(2) Bei der Anzeige von DiUerenzkosten ist deutlich sichtbar
und in gut lesbarer Schrift anzugeben, wie viele Kilowattstun-
den Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas für
die Berechnung der DiUerenzkosten zu Grunde gelegt wurden.
Die Berechnung der DiUerenzkosten ist so zu begründen, dass
sie ohne weitere Informationen nachvollziehbar ist.
(3) Kosten, die bei den Netznutzungsentgelten in Ansatz

gebracht werden können, dürfen nicht als DiUerenzkosten
angezeigt werden.

§ 54 Abrechnung

(1) Alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die DiUe-
renzkosten anzeigen, müssen diese für das Vorjahr gegenüber
Letztverbrauchern spätestens bis zum 30. November des fol-
genden Jahres abrechnen und dabei ihre tatsächlichen Strom-
bezugskosten zu Grunde legen. § 53 Abs. 2 gilt entsprechend.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann für die Abrech-

nung auch die DiUerenz zwischen den nach § 37 Abs. 3 gezahl-
ten Vergütungen und dem durchschnittlichen, ungewichteten
Preis für Jahresfutures des für die Abrechnung jeweils maß-
geblichen Kalenderjahres an der Strombörse European Energy
Exchange AG in Leipzig‡ zugrunde gelegt werden. Maßgeb-
lich ist dabei jeweils der Handelszeitraum zwischen dem 1.
Oktober des dem betrachteten Jahres vorangegangenem Vor-
vorjahres und dem 30. September des Vorjahres.

(3) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die ihren Kun-
dinnen oder Kunden zu erwartende DiUerenzkosten angezeigt
haben, sind verpWichtet, zu viel berechnete tatsächliche DiUe-
renzkosten zu erstatten. Die Beweislast für die Richtigkeit der
Abrechnung trägt das Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

Abschnitt 3 Herkunftsnachweis und
Doppelvermarktungsverbot
§ 55 Herkunftsnachweis

(1) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber können sich für
Strom aus Erneuerbaren Energien von einer Umweltgutach-
terin oder einem Umweltgutachter einen Herkunftsnachweis
ausstellen lassen.
(2) Der Herkunftsnachweis muss Angaben enthalten über

1. die zur Stromerzeugung eingesetzten Energien nach Art
und wesentlichen Bestandteilen einschließlich der Anga-
be, inwieweit es sich um Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien handelt im Sinne der Richtlinie 2001/77/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. September
2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energiequellen im Elektri zitätsbinnenmarkt (ABl.
EG Nr. L 283 S. 33), zuletzt geändert durch die Richtlinie
2006/108/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. EG
Nr. L 363 S. 414),

2. bei Einsatz von Biomasse, die Tatsache, inwieweit es
sich ausschließlich um Biomasse im Sinne der Rechtsver-
ordnung nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 handelt,

‡Amtlicher Hinweis: Im Internet abrufbar unter www.eex.com.

3. Name und Anschrift der Anlagenbetreiberin oder des
Anlagenbetreibers,

4. die in der Anlage erzeugte Strommenge, den Zeitraum, in
dem der Strom erzeugt wurde, und inwieweit der Strom
nach den §§ 16 bis 33 vergütet worden ist sowie

5. den Standort, die Leistung und den Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme der Anlage.

(3) Der Herkunftsnachweis darf nur unter vollständiger
Angabe der nach Absatz 2 erforderlichen Angaben verwendet
werden.

(4) Herkunftsnachweise über Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien aus Anlagen in anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft, die gemäß Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie
2001/77/EG ausgestellt worden sind, gelten als Nachweis der
in Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie genannten Punkte.

§ 56 Doppelvermarktungsverbot

(1) Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas
sowie in ein Gasnetz eingespeistes Deponie- oder Klärgas
sowie Gas aus Biomasse dürfen nicht mehrfach verkauft, an-
derweitig überlassen werden oder entgegen § 34 oder § 36
Abs. 4 an eine dritte Person veräußert werden.

(2) Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber, die eine gesetzli-
che Vergütung für Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus
Grubengas in Anspruch nehmen, dürfen Nachweise für diesen
Strom nicht weitergeben. Gibt eine Anlagenbetreiberin oder
ein Anlagenbetreiber einen Nachweis für Strom aus Erneu-
erbaren Energien oder aus Grubengas weiter, darf für diesen
Strom keine gesetzliche Vergütung in Anspruch genommen
werden.

(3) Solange im Rahmen einer gemeinsamen Projektumset-
zung nach dem Projekt- Mechanismen-Gesetz vom 22. Sep-
tember 2005 (BGBl. I S. 2826), zuletzt geändert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1788) in der
jeweils geltenden Fassung für die Emissionsminderungen der
Anlage Emissionsreduktionseinheiten erzeugt werden kön-
nen, darf der Strom aus der betreUenden Anlage nicht nach
den §§16 bis 33 vergütet werden.

Teil 6 Rechtsschutz und
behördliches Verfahren
§ 57 Clearingstelle

Zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen
dieses Gesetzes kann das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit eine Clearingstelle errichten.

§ 58 Verbraucherschutz

Die §§ 8 bis 14 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb gelten für Verstöße gegen die §§ 16 bis 33 entsprechend.

§ 59 Einstweiliger Rechtsschutz

(1) Auf Antrag der Anlagenbetreiberin oder des Anlagen-
betreibers kann das für die Hauptsache zuständige Gericht
bereits vor Errichtung der Anlage unter Berücksichtigung
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der Umstände des Einzelfalles durch einstweilige Verfügung
regeln, dass die Schuldnerin oder der Schuldner der in den §§
5, 8, 9 und 16 bezeichneten Ansprüche Auskunft zu erteilen,
die Anlage vorläuVg anzuschließen, sein Netz unverzüglich
zu optimieren, zu verstärken oder auszubauen, den Strom
abzunehmen und hierfür einen als billig und gerecht zu erach-
tenden Betrag als Abschlagszahlung zu leisten hat.

(2) Die einstweilige Verfügung kann erlassen werden, auch
wenn die in den §§ 935, 940 der Zivilprozessordnung bezeich-
neten Voraussetzungen nicht vorliegen.

§ 60 Nutzung von Seewasserstraßen

Solange Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber den Ver-
gütungsanspruch nach § 16 geltend machen, können sie die
deutsche ausschließliche Wirtschaftszone oder das Küsten-
meer unentgeltlich für den Betrieb der Anlagen nutzen.

§ 61 Aufgaben der Bundesnetzagentur

(1) Die Bundesnetzagentur hat die Aufgabe, zu überwachen,
dass

1. den Elektrizitätsversorgungsunternehmen nur die nach
§ 35 gezahlten Vergütungen abzüglich der vermiedenen
Netzentgelte berechnet werden,

2. die Daten nach § 51 vorgelegt sowie nach § 52 veröUent-
licht werden und

3. Dritten DiUerenzkosten nur nach Maßgabe der §§53 und
54 angezeigt werden.

Sie unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit bei der Evaluierung dieses Ge-
setzes und der Erstellung des Erfahrungsberichts.

(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 gel-
ten die Vorschriften des achten Teils des Energiewirtschaftsge-
setzes mit Ausnahme von § 69 Abs. 1 Satz 2, Abs. 10, der §§ 91,
92 und 95 bis 101 sowie des sechsten Abschnitts entsprechend.
(3) Die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach Ab-

satz 2 werden von den Beschlusskammern getroUen; § 59 Abs.
1 Satz 2 und 3, Abs. 2 und 3 sowie § 60 des Energiewirtschafts-
gesetzes gelten entsprechend.
(4) Die Bundesnetzagentur erhebt Kosten (Gebühren und

Auslagen) für Amtshandlungen nach Absatz 2 und 3 in Ver-
bindung mit § 65 des Energiewirtschaftsgesetzes. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
die Gebührensätze zu regeln.

§ 62 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 56 Abs. 1 Strom oder Gas mehrfach verkauft,
anderweitig überlässt oder entgegen § 34 oder § 36 Abs.
4 an dritte Person veräußert oder

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 64 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 65 Abs. 1 oder 2 oder § 69 Abs. 7 Satz 1
oder Abs. 8 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zuwi-
derhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis
zu hunderttausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Bundesnetzagen-
tur.

§ 63 Fachaufsicht

Soweit Bundesbehörden Aufgaben nach diesem Gesetz
wahrnehmen, unterliegen sie der Fachaufsicht des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor Sicherheit.
Dies gilt nicht für die Fachaufsicht über die Bundesnetzagen-
tur.

Teil 7 Verordnungsermächtigung,
Erfahrungsbericht,
Übergangsbestimmungen
§ 64 Verordnungsermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu regeln:

1. Anforderungen nach § 6 Nr. 2, § 29 Abs. 2 Satz 4
und § 66 Abs. 1 Nr. 6 an Windenergieanlagen zur
Verbesserung der Netzintegration und zur Befeuerung
(Systemdienstleistungs-Bonus). Die Verordnung nach
Satz 1 soll insbesondere folgende Anforderungen ent-
halten, soweit die Umsetzung wirtschaftlich zumutbar
ist:

a) Für Anlagen nach § 29 Abs. 2 Satz 4

• an das Verhalten der Anlagen im Fehlerfall,
• an die Spannungshaltung und Blindleistungs-
bereitstellung,

• an die Frequenzhaltung,
• an das Nachweisverfahren,
• an den Versorgungswiederaufbau und
• bei der Erweiterung bestehender Windparks.

b) Für Anlagen nach §66 Abs. 1 Nr. 6

• an das Verhalten der Anlagen im Fehlerfall,
• an die Frequenzhaltung,
• an das Nachweisverfahren,
• an den Versorgungswiederaufbau und
• bei der Nachrüstung von Altanlagen in beste-
henden Windparks.

2. im Anwendungsbereich des § 27, welche StoUe als Bio-
masse gelten, welche technischen Verfahren zur Stromer-
zeugung angewandt werden dürfen und welche Um-
weltanforderungen dabei einzuhalten sind.

3. ergänzend zu Anlage 1 Verfahren oder Techniken, für
die Anspruch auf den Technologiebonus besteht oder
nicht mehr besteht, um sicherzustellen, dass nur innova-
tive Technologien auf dem neuesten Stand der Technik
den Bonus erhalten einschließlich der technischen und
rechtlichen Bedingungen für die Nutzung des Gasnetzes
und der Anerkennung von Gas, das aus dem Gasnetz
entnommen worden ist, als Deponie-, Klär- und Biogas.
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4. ergänzend zu Anlage 3 und Anlage 4 zugelassene oder
nicht zugelassene Wärmenutzungen.

5. ergänzend zu der DeVnition in Anlage 5 Vorschriften zur
Ermittlung und Anwendung des Referenzertrages.

6. zur verbesserten Integration des Stroms aus Erneuerba-
ren Energien insbesondere:

a) Vnanzielle Anreize einschließlich deren Anspruchs-
voraussetzungen, Ausgestaltung und Abrechnungs-
modalitäten insbesondere für die Verstetigung, be-
darfsgerechte Einspeisung sowie für die verbes-
serte Netz- und Marktintegration von Strom aus
Erneuerbaren Energien und

b) die Voraussetzungen für die Teilnahme am Regel-
energiemarkt.

7. ergänzend zu den §§ 45 bis 52 Anforderungen an die
Art und Aufbereitung der zu liefernden Daten, soweit
dies erforderlich ist, um den bundesweiten Ausgleich
nachvollziehbar zu machen.

8. technische Anforderungen an Anlagen, um die techni-
sche Sicherheit und die Systemstabilität zu gewährleis-
ten.

9. zur weiteren Erhöhung der Transparenz und zur Ver-
einfachung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus
insbesondere

a) die Einrichtung eines öUentlichen Verzeichnisses,
bei dem Anlagen zu registrieren sind (Anlagenre-
gister),

b) die Ausgestaltung des Anlagenregisters, die zu
übermittelnden Informationen, die zu der Über-
mittlung VerpWichteten,

c) Regelungen zum Datenschutz, sowie die Erhebung
von Gebühren, die gebührenpWichtigen Amtshand-
lungen und Gebührensätze.

Die Verordnungen nach Satz 1 Nr. 2, 5 und 6 bedürfen
der Zustimmung des Deutschen Bundestages.

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktor Sicherheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Deutschen Bundestages und ohne Zustimmung des Bun-
desrates zu regeln

1. dass der Anspruch auf Vergütung von Strom aus Biomas-
se nur besteht, wenn nachweislich

a) beim Anbau der eingesetzten Biomasse bestimmte
Anforderungen an eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung land- und forstwirtschaftlicher Flächen und
zum Schutz natürlicher Lebensräume beachtet wor-
den sind,

b) bei der Erzeugung des Stroms aus der eingesetzten
Biomasse eine bestimmte Treibhausgasminderung
erreicht wird,

einschließlich der Anforderungen im Sinne der Buchsta-
ben a und b, der Vorgaben zur Ermittlung der Treibh-
ausgasminderung im Sinne des Buchstaben b und der
erforderlichen Nachweise.

2. ergänzend zu Anlage 2 StoUe, die als nachwachsende
RohstoUe gelten oder nicht als solche gelten oder StoUe,
die als rein pWanzliche Nebenprodukte gelten einschließ-
lich ihrer Standard-Biogaserträge.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, eine Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Deutschen Bundestages und
ohne Zustimmung des Bundesrates zur Weiterentwicklung
des bundesweiten Ausgleichsmechanismus insbesondere mit
folgendem Inhalt zu erlassen:

1. Die Übertragungsnetzbetreiber werden von der VerpWich-
tung entbunden, den Strom nach § 36 Abs. 4 an die ihnen
nachgelagerten Elektrizitätsversorgungs unternehmen
durchzuleiten.

2. Die Übertragungsnetzbetreiber werden verpWichtet, den
Strom eXzient zu vermarkten.

3. Die Übertragungsnetzbetreiber werden verpWichtet, ins-
besondere zur Verrechnung der Verkaufserlöse, der not-
wendigen Transaktionskosten und der Vergütungszah-
lungen ein gemeinsames transparentes EEG-Konto zu
führen.

4. Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an
Letztverbraucher liefern, werden von der VerpWichtung
entbunden, den Strom nach § 37 Abs. 1 Satz 1 anteilig
abzunehmen und zu vergüten.

5. Die Übertragungsnetzbetreiber werden verpWichtet, ge-
meinsam auf Grundlage der prognostizierten Strommen-
gen aus Erneuerbaren Energien und Grubengas für das
folgende Kalenderjahr, der voraussichtlichen Kosten und
Erlöse für das folgenden Kalenderjahr und unter Ver-
rechnung des Saldos des EEG-Kontos für das folgende
Kalenderjahr eine bundesweit einheitliche EEG-Umlage
zu ermitteln und zu veröUentlichen.

6. Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an
Letztverbraucher liefern, werden verpWichtet, die jeweils
maßgebliche EEG-Umlage zu zahlen; dabei sind Abschlä-
ge zu leisten.

7. Die Übertragung der Aufgaben der Übertragungsnetz-
betreiber auf Dritte; Regelungen für das hierfür durch-
zuführende Verfahren einschließlich der Ausschreibung
der von den Übertragungsnetzbetreibern im Rahmen des
bundesweiten Ausgleichs erbrachten Dienstleistung oder
der EEG-Strommengen, Vorgaben für die Vermarktung
einschließlich der Möglichkeit, die Vergütungszahlungen
und Transaktionskosten durch Vnanzielle Anreize abzu-
gelten, die Überwachung der Vermarktung, Anforderun-
gen an die Vermarktung, Kontoführung und Ermittlung
der EEG-Umlage einschließlich von VeröUentlichungs
und TransparenzpWichten, Fristen und Übergangsrege-
lungen für den Vnanziellen Ausgleich, einschließlich der
Ermächtigung der Bundesnetzagentur, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
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und Reaktorsicherheit und dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie die entsprechenden Festle-
gungen zu treUen.

8. Die erforderlichen Anpassungen an die Regelungen der
Direktvermarktung sowie die erforderlichen Anpassun-
gen der besonderen Augleichsregelung für strominten-
sive Unternehmen und Schienenbahnen, der Regelung
zur nachträglichen Korrekturmöglichkeit, der Befugnisse
der Bundesnetzagentur, der Mitteilungs- und VeröUent-
lichungspWichten sowie der DiUerenzkostenregelungen
an den weiter entwickelten Ausgleichsmechanismus.

§ 65 Erfahrungsbericht

Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und legt dem
Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2011 und dann
alle vier Jahre einen Erfahrungsbericht vor.

§ 66 Übergangsbestimmungen

(1) Für Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in
Betrieb genommen worden sind, sind an Stelle von § 6, § 20
Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 23 Abs. 1 und 3, §§ 24 bis 26 Abs. 1, §§ 27,
28 Abs. 1, 29 Abs. 1, 2 §§ 30, 32, 33 sowie der Anlagen 1 und
3 die Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom
21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1918) in der am 31. Dezember 2008
geltenden Fassung mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. Die technischen und betrieblichen Vorgaben des § 6 Nr.
1 müssen ab dem 1. Januar 2011 eingehalten werden.

2. Für Strom aus Biomasseanlagen gelten § 27 Abs. 1 Nr. 1
und § 27 Abs. 2. Im Rahmen der Anlage 2 gelten nicht

a) Nummern I.2, I.4 und

b) Nummer IV.8, soweit es sich um Schlempe aus einer
landwirtschaftlichen Brennerei im Sinne des § 25
des Gesetzes über das Branntweinmonopol in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
612-7, veröUentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
geändert durch Artikel 120 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) handelt, für die
keine andere VerwertungspWicht nach § 25 Abs.
2 Nr. 3 oder Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes über das
Branntweinmonopol besteht.

3. Für Strom aus Biomasseanlagen, der nach dem 31. De-
zember 2008 erstmals in Kraft-Wärme-Kopplung nach
Maßgabe der Anlage 3 erzeugt worden ist, erhöht sich
die Vergütung um jeweils 3,0 Cent pro Kilowattstunde
(KWK-Bonus). § 20 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 3 gilt
entsprechend. Für Strom aus sonstigen Biomasseanla-
gen, der in Kraft-Wärme-Kopplung nach Maßgabe der
Anlage 3 erzeugt worden ist, erhöht sich die Vergütung
bis einschließlich einer Leistung von 500 Kilowatt um
jeweils 3,0 Cent pro Kilowattstunde.

4. Der Anspruch auf Vergütung für Strom aus Biomasse im
Sinne der nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 erlassenen Biomassever-
ordnung besteht auch für Strom aus Anlagen, die neben
Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung sonstige
Biomasse einsetzen, soweit die Anlagenbetreiberin oder

der Anlagenbetreiber durch ein EinsatzstoU-Tagebuch
mit Angaben und Belegen über Art, Menge und Einheit,
Herkunft sowie unteren Heizwert pro Einheit der ein-
gesetzten StoUe den Nachweis führt, welche Biomasse
eingesetzt wird.

4a. Für Strom aus Biomasseanlagen, die durch anaerobe
Vergärung der Biomasse gewonnenes Gas (Biogas) ein-
setzen, erhöht sich die Vergütung bis einschließlich einer
Anlagenleistung von 500 Kilowatt um jeweils 1,0 Cent
pro Kilowattstunde, wenn die dem Emissionsminimie-
rungsgebot der Technischen Anleitung zur Reinhaltung
der Luft - TA Luft entsprechenden Formaldehydgrenz-
werte eingehalten werden und dies durch eine Bescheini-
gung der zuständigen Behörde nachgewiesen wird. Dies
gilt nicht für Anlagen, die aus einem Gasnetz entnom-
menes Gas im Sinne von § 27 Abs. 2 einsetzen.

5. Für Strom, der in Anlagen mit einer installierten Leistung
über 20 Megawatt gewonnen wird, die

a) zu mindestens 75 Prozent bezogen auf den unteren
Heizwert Schwarzlauge einsetzen,

b) einen KWK-Anteil an der Stromerzeugung im Sin-
ne von § 3 Abs. 4 des Kraft-Wärme- Kopplungsge-
setze s von mindestens 70 Prozent erreichen,

c) mindestens 5000 Volllastbenutzungsstunden im
Jahr aufweisen und

d) vor dem l. August 2004 in Betrieb gegangen sind,

besteht für die DiUerenz zwischen dem in der Anlage er-
zeugten Strom und dem zur Erzeugung des ZellstoUs, bei
dessen Produktion die Schwarzlauge entsteht, eingesetz-
ten Strom Anspruch auf die Mindestvergütung auch ab
einer Leistung von 20 Megawatt. Die Vergütung beträgt
7,0 Cent pro Kilowattstunde.

Neben der Vergütung nach Satz 1 ist eine Zuteilung
von Berechtigungen nach dem Treibhausgas-Emissions-
handelsgesetz an die Anlage ausgeschlossen. Eine be-
stehende Zuteilungsentscheidung für die Anlage ist mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Vorausset-
zungen nach Satz 1 Buchstaben a bis c und der zu ver-
gütenden Strommenge sind dem Netzbetreiber jährlich
durch Vorlage der Bescheinigung einer Umweltgutach-
terin oder eines Umweltgutachters nachzuweisen. Der
Nachweis nach Satz 1 Buchstabe b muss den anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechen; die Einhaltung der
Regeln der Technik wird vermutet, wenn das Gutachten
nach dem von der Arbeitsgemeinschaft für Wärme und
Heizkraftwirtschaft – AGFW – e.V. herausgegebenen Ar-
beitsblatt FW 308 – ZertiVzierung von KWK-Anlagen
– Ermittlung des KWK-Stromes in der jeweils gültigen
Fassung erfolgt.

6. Die Vergütung für Strom aus Windenergieanlagen, die
nach dem 31. Dezember 2001 und vor dem 1. Januar 2009
in Betrieb genommen worden sind, erhöht sich für die
Dauer von fünf Jahren um 0,7 Cent pro Kilowattstunde
(Systemdienstleistungs-Bonus), sobald sie infolge einer
Nachrüstung vor dem 1. Januar 2011 die Anforderungen
der Verordnung nach § 64 Abs. 1 Nr. 1 erstmals einhalten.
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(2) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 64 Abs. 1 Nr.
2 tritt, soweit in diesem Gesetz auf diese Rechtsverordnung
verwiesen wird, an deren Stelle die Biomasseverordnung vom
21. Juni 2001 (BGBl. I S. 1234), geändert durch die Verordnung
vom 9. August 2005 (BGBl. I S. 2419) in der jeweils geltenden
Fassung.
(3) Dieses Gesetz Vndet keine Anwendung auf Anlagen,

die zu über 25 Prozent der Bundesrepublik Deutschland oder
einem Land gehören und die bis zum 31. Juli 2004 in Betrieb
genommen worden sind.
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